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Neue Regelungen treten am 1. Januar 2018 in Kraft 

Änderungen im Bauvertragsrecht

Bisher enthielt das BGB für diese 
Vertragstypen nur das sehr allgemei-
ne Werkvertragsrecht, das noch aus 
dem Jahr 1890 stammt. Aus juristi-
scher Sicht war das bisherige Werk-
vertragsrecht eine „bunte Mischung“. 
Als Werkvertrag gilt beispielsweise 
das Schneidern eines Anzugs ebenso 
wie die Reparatur eines Autos oder 
auch die Planung sowie der Bau und 
Umbau eines Hauses. Mit der Reform 
des Bauvertragsrechts wurden nun 
für die Planungs- und Bauverträge, 
zusätzlich zu dem bisherigen Werk-
vertragsrecht, eigene Kapitel einge-
führt.

Nicht vor Abnahme drücken
In den §§ 650a ff BGB finden sich 
die Neuregelungen zu den Bauver-
trägen. Neben einer Legaldefiniti-
on des Bauvertrags ist dort z.B. das 
Anordnungsrecht des Auftraggebers, 
der Anspruch auf Vergütungsanpas-
sung des Unternehmens oder die Zu-
standsfeststellung für den Fall der 
Verweigerung der Abnahme gere-
gelt. Künftig hilft es Bauherren nicht, 

sich durch Verschwinden vor der Ab-
nahme zu drücken. Denn mit dem 
neuen Bauvertragsrecht wird zum 
Jahreswechsel die fiktive Abnahme 
gestärkt. Verweigert der Bauherr die 
Abnahme innerhalb der gesetzten 
Frist nicht wegen eines Mangels, gilt 
das Bauwerk als abgenommen.

Unternehmer des Bauhandwerks 
(Montagebetriebe sind hiervon weit-
gehend ausgenommen) müssen Ver-
brauchern künftig rechtzeitig vor Ver-
tragsschluss eine Baubeschreibung 
aushändigen, die klare und verständ-
liche Angaben zu den wesentlichen 
Eigenschaften des Bauwerks enthält. 
Sie wird grundsätzlich Inhalt des Ver-
trags und ermöglicht einen genau-
en Überblick über die angebotenen 
Leistungen. Sofern möglich, müssen 
Unternehmer zudem den Zeitpunkt 
der Fertigstellung angeben. Steht der 
zu Beginn der Baumaßnahmen noch 
nicht fest, müssen sie stattdessen die 
Dauer der Baumaßnahmen angeben. 
Das soll Verbrauchern mehr Pla-
nungssicherheit geben.

Widerrufs- und Kündigungsrecht
Bei vielen Verträgen haben Verbrau-
cher schon seit 2014 ein Widerrufs-
recht. Mit den Neuerungen im Bauver-
tragsrecht wird dieses nun deutlich 
ausgeweitet. Für Handwerksbetrie-
be kommt es vor allem auf die rich-
tige Aufklärung der Verbraucher an. 
Diese haben ab dem 1. Januar 2018 
das Recht, einen Bauvertrag inner-
halb von 14 Tagen ab Vertragsschluss 
zu widerrufen. Bei Verbraucherbau-
verträgen müssen Handwerksbetrie-
be Verbraucher deshalb schriftlich 
über ihr Widerrufsrecht aufklären. 
Die Anforderungen für eine korrek-
te Widerrufsbelehrung sind im neu-
en Bauvertragsrecht festgelegt. Wer-
den Handwerksbetriebe ihnen nicht 
gerecht, verlängert sich die Wider-
rufsfrist für Verbraucher um mehr 
als ein Jahr. Neu ist beim Bauver-
trag ein Kündigungsrecht aus wich-
tigem Grund. Beide Vertragsparteien 
können den Vertrag aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist kündigen, allerdings zwin-
gend in Schriftform.

Auf Handwerker, die im Bereich Bau- und Ausbau tätig sind, kommt mit dem Jahreswechsel eine wichtige Änderung 
zu. Zum 1. Januar 2018 tritt das neue Bauvertragsrecht in Kraft. Wesentlich für die Reform der bestehenden Regelung 
ist die Einführung des Bauvertrages, des Verbraucherbauvertrages sowie des Architekten- und Ingenieurvertrages als 
eigenständige Vertragstypen, für die bisher spezielle Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) fehlten.

Bei Neu-
bauten und 
größeren 
Umbauten 
bekommen 
Verbraucher 
vom 1. Januar 
2018 an ein 
14-tägiges 
Widerrufs-
recht.B
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Änderungen auch nach Vertrags-
schluss möglich
Häufig treten während der Ausfüh-
rung des Baus noch Änderungen ein. 
Etwa wenn sich die Vorstellungen des 
Bauherrn ändern oder er bestimmte 
Umstände nicht berücksichtigt hatte. 
Bauherren sollen deshalb das Bau-
vorhaben künftig noch nach Vertrags-
schluss einseitig ändern können. Der 
Unternehmer muss die Änderungen 
aber nur ausführen, wenn sie für ihn 
zumutbar sind. Dabei sind die Inter-
essen beider Parteien angemessen 
zu berücksichtigen. Die Berechnung 
der Mehr- oder Mindervergütung da-
für hat grundsätzlich anhand der tat-
sächlichen Kosten zu erfolgen. Der 
Unternehmer erhält angemessene 
Zuschläge für allgemeine Geschäfts-
kosten, Wagnis und Gewinn.
Außerdem werden verschiedene Vor-
schriften vereinfacht oder effektiver 
gestaltet: Zum Beispiel die Berech-
nung von Abschlagszahlungen, für 
die es Obergrenzen gibt, sowie die 
Abnahme der Bauleistung durch den 
Bauherren. Bei einer Kündigung des 
Bauvertrages oder bei Verweigerung 
der Abnahme ist der Leistungstand 

bzw. der Zustand des Werkes zu do-
kumentieren.

Bessere Gewährleistung
Darüber hinaus gibt es eine Ände-
rung bei der Mängelhaftung: Der Ver-
käufer eines Bauteils ist bereits jetzt 
gegenüber dem Käufer verpflichtet, 
die in eine andere Sache eingebaute 
oder mit ihr verbundene mangelhaf-
te Kaufsache auszubauen auszutau-
schen und durch eine fehlerfreie Er-
satzsache zu ersetzen. Neu ist, auch 
wenn der Gesetzgeber dies nicht 
„AGB-fest“ geregelt hat, dass der Ver-
käufer eines mangelhaften Bauteils 
auch für die Ein- und Ausbaukosten 

einzustehen hat und der Hersteller / 
Lieferant dies nicht durch AGB aus-
geschlossen hat. Dieses Recht kann 
aber gegenüber Unternehmern, also 
auch gegenüber Montagebetrieben 
durch AGB ausgeschlossen werden. 
Inwieweit die Reichweite des AGB-
Ausschlusses geht, wird die Recht-
sprechung noch zu klären haben.
Diese neuen gesetzlichen Regelun-
gen führen dazu, dass die bisherigen 
Verträge für Bau- und Planungsleis-
tungen, eventuell auch die allgemei-
nen Geschäftsbedingungen, an das 
ab dem 1. Januar 2018 geltende ge-
setzliche Leitbild angepasst werden 
müssen. n
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Wesentlicher Be-
standteil der Re-

form des Bauver-
tragsrechts ist die 

Einführung des 
Bauvertrages, des 

Verbraucherbau-
vertrages sowie des 

Architekten- und 
Ingenieurvertrages 
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Neue Pflichten seit dem 1. August 2017 

Kurzübersicht zur neuen Gewerbeabfallverordnung 
Seit dem 1. August 2017 gilt die neue 
Gewerbeabfallverordnung und damit 
auch neue Getrennthaltungs- und 
Dokumentationspflichten für Mon-
tagebetriebe bei der Entsorgung von 
Siedlungsabfällen sowie Bau- und 
Abbruchabfällen.

Folgendes gilt es zu beachten:

Siedlungsabfälle
Bisher: Papier, Pappe/Karton, Glas, 
Kunststoff, Metall und Bio-Abfälle.
Seit 1. August 2017 auch: Holz und 
Textilien in voneinander getrennten 
Abfallfraktionen.

Bau- und Abbruchabfälle
Bisher: Glas, Kunststoff, Metall (inkl. 
Legierungen), Beton, Ziegel, Fliesen 
und Keramik.
Seit 1. August 2017 auch: Holz, 
Dämmmaterial, Bitumengemische 
sowie Baustoffe und Gipsbasis.

Weitere Auskünfte können auch die 
Abfallberatungsstellen der Stadt- 
und Landkreise sowie die Umwelt-
schutzberatungsstellen in den Ver-
bänden und Handwerkskammern 
geben.  n

Informationen finden Sie auch unter: 
www.zdh.de/ 
gewerbeabfallverordnung

Die neue Gewerbe-
abfallverordnung ist 
am 1. August 2017 in 
Kraft getreten und 
beinhaltet unter an-
derem auch zusätzli-
che Dokumentations-
pflichten.
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mini
Weniger kann mehr

mini reduziert den Türdrücker auf das Wesentliche, ohne auf Funktionalität zu verzichten.
Anspruchsvolles Design, zuverlässige Technik, nachhaltige Qualität und hoher Greifkomfort –
bei mini kann weniger mehr. Das patentierte Montagekonzept von mini ermöglicht eine schnelle,
belastbare Befestigung,die kein Bohren erfordert.

Wie einfach die Befestigung von mini ist, zeigt Ihnen der Montage-Film auf unserer Website www.hewi.de/mini.       www.hewi.com

095_Montage aktuell_mini.indd   1 11.10.17   11:21

Mit Hettich Plan können Korpuskon-
struktionen schnell und einfach er-
stellt werden. Das Onlineplanungs-
portal ist ohne Installation mit allen 
gängigen Browsern und Endgeräten 
nutzbar und ergänzt die bewährten 
Hettich eServices wie den Hettich 
Shop und Hettich CAD um eine wei-
tere komfortable Funktion.

Sicherheit für Verarbeiter
Hettich Plan vereinfacht das Konfi-
gurieren von Korpussen immens, da 
das Programm durch die Möbelkons-
truktion führt: Eine Korpusbibliothek 
bietet zahlreiche Möbel zur Auswahl, 
die individuell angepasst werden 
können. Anschließend werden die 
möglichen und konstruktiv richtigen 
Beschläge sowie das Zubehör vorge-
schlagen und vom Benutzer ausge-
wählt. Es können also keine falschen 
Beschläge ausgewählt werden, dies 
bedeutet Sicherheit für den Verarbei-
ter und verkürzt die Planungs- und 

Hettich baut eService Portal aus ANZEIGE

Neues Tool zur digitalen Möbelplanung

Konstriktionszeiten deutlich. Alle fer-
tigungsrelevanten Daten werden ab-
schließend zusammengestellt.
Für die Wohnwelten Küche, Bad, 
Wohn- und Schlafzimmer stehen im 
Planungsportal umfangreiche Vari-
anten von Möbeln zur Verfügung. So 
können im Küchenbereich beispiels-
weise Unterschränke, Eckschränke, 
Hochschränke und Hängeschrän-
ke unterschieden werden. Das Pro-
gramm berücksichtigt die Beschläge 

für Schubkastensysteme, Auszugs-
systeme, Scharniere sowie Schiebe- 
und Falttürsysteme. Zur Fertigungs-
unterstützung werden ausgegeben: 
die Bestellliste der Beschläge zur 
Weiterleitung an Hettich oder den 
Fachhändler, Holzstückliste (PDF, 
XLS), 3D Zeichnung des Korpus (DWG, 
DXF, FXF) und 2D Zeichnung der Kor-
pusbauteile (DWG, DXF, FXF, PDF). n

www.hettich.de

Hettich Plan ist 
ohne Installa-
tion mit allen 
gängigen Brow-
sern und End-
geräten nutzbar.
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Wissen Sie eigentlich, wie hoch die 
Strahlenbelastung durch Ihr Smart-
phone ist? Wäre gut zu wissen, weil 
es neben nachgewiesenen gesund-
heitlichen Risiken durch hochfre-
quente elektromagnetische Felder 
(z.B. Störungen bei der Wärmere-
gulierung des Körpers) einzelne 
Hinweise auf mögliche biologische 
Wirkungen gibt.

Beim Mobilfunk werden die elektro- 
magnetischen Felder genutzt, um 
Sprache oder Daten zu übertragen. 
Wenn man mit dem Handy telefo-
niert, wird ein Teil der Energie dieser 
Felder im Kopf aufgenommen. Als 
Maß für die Energieaufnahme dient 
die sogenannte Spezifische Absorp-
tionsrate (SAR). Das Bundesamt für 
Strahlenschutz führt dazu eine um-
fassende Liste mit nahezu allen gän-
gigen Mobilgeräten. Die Datenbank 
gibt Auskunft über den jeweiligen 
SAR-Wert und zeigt Ihnen, wie hoch 

Bundesamt für Strahlenschutz bietet Übersicht

Strahlenbelastung beim Mobilfunk

die Belastung durch Ihr Smartphone 
tatsächlich ist.

Werte von rund 3.000 Geräten
Nach der jüngsten Aktualisierung 
führt die Liste des BfS knapp 3.000 Ge-
räte von über 70 Herstellern auf – dar-
unter auch Tablets und ältere Modelle. 
Rechnet man die älteren Modelle mit 

ein, liegt der Anteil strahlungsarmer 
Handys bei 40 Prozent. Werden nur 
aktuelle Modelle betrachtet, liegt der 
Anteil bei 55 Prozent. n

Die detaillierte Übersicht des BfS 
finden Sie unter: www.bfs.de (> 
Themen > Strahlenschutz beim 
Mobilfunk)

Belastung durch 
hochfrequente elek-
tromagnetische 
Felder: Seit 2002 
erhebt das Bundes-
amt für Strahlen-
schutz in regelmä-
ßigen Abständen 
die nach standardi-
sierten Verfahren 
gemessenen Strah-
lungswerte der auf 
dem deutschen 
Markt verfügbaren 
Mobiltelefone.B
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Das Fensterbanksystem der  
GUTMANN AG ist um das Entwäs-
serungsmodul GUTMANN DELTA 
ergänzt worden. Mit diesem inno-
vativen Produkt können die Proble-
me, die häufig in den Eckbereichen 
durch undichte Bauanschlussfugen 
entstehen, einfach und sicher gelöst 
werden.

Damit gehören Probleme wie der 
Wassereintritt durch ein nicht abge-
dichtetes Gewerkeloch, eine nicht 
fachgerecht angebrachte Anputzleis-
te, Rollladenschiene oder sonstige 
nicht abgedichtete Anschlussfugen, 
der Vergangenheit an. 

Keine Vorplanung nötig
Zur Montage des Bauteiles, passend 
zum Fensterbanksystem GUTMANN 
GS 40/GS 25, ist keine Vorplanung 
nötig. Es wird ganz einfach außen am 
Blendrahmen des Fensters befestigt. 
Unter der Fensterbank montiert, lei-
tet es eindringende Feuchtigkeit zu-

Prozesssichere Lösung der GUTMANN AG ANZEIGE

Dichter Fensterbankanschluss 

verlässig nach außen ab und verhin-
dert damit kostspielige Bauschäden. 
Die Entwässerung erfolgt kontrol-
liert nach außen durch Wasserleit-
stege. n

gutmann.de/delta

Das einteilige Modul ist in un-
terschiedlichen Ausladungen 

für GUTMANN Systemfenster-
bänke erhältlich.
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Für hochwertige Türen bietet  
SIMONSWERK mit dem komplett 
verdeckt liegenden Bandsystem 
TECTUS eine umfassende Produkt-
linie mit einer Vielzahl von Modell-
varianten. Neu im Sortiment ist die 
Bandtechnik TECTUS TE 680 3D FD 
Energy für den Einsatz von verdeckt 
liegender Bandtechnik an gefälzten 
Holzhaustüren.

Aufgrund der steigenden Nachfra-
ge nach elektronischen Sicherheits- 
und Komfortkomponenten an Türen 
bietet der Bandspezialist ab sofort 
auch für gefälzte Holzhaustüren eine 
verdeckt liegende Modellausführung 
mit nicht sichtbarer Energieversor-
gung. Durch den Einbau der Band-
technik wird die Tür- und Zargengeo-
metrie in keiner Weise geschwächt. 
Das komplett durchlaufende Dich-
tungssystem sichert ein optimales 
Dichtverhalten und das unsichtbar 
im Bandgehäuse integrierte Strom-

kabel gewährleistet eine permanen-
te Stromversorgung.

Stufenlose Justierung
Die Kabelbündelung und die spezielle 
Adaptertechnik ermöglichen den Ein-
satz an allen gängigen Motorschlös-
sern sowie an marktüblichen Schloss- 
und Beschlagsausführungen. Zu den 
technischen Vorzügen gehört die kom-
fortable 3D-Verstelltechnik. Sie ermög-
licht eine stufenlose Justierung von je-
weils +/- 3,0 mm zur Seite und Höhe 
sowie die Veränderung des Andrucks 
von +/- 1,0 mm. Die Höhenverstellung 
verhindert ein Absacken der Tür und 
ermöglicht es dem Verarbeiter, das Tü-
relement montagefreundlich, schnell 
und effektiv auszurichten. Der 180 Grad 
Öffnungswinkel, die wartungsfreie 
Gleitlagertechnik und der hohe Belas-
tungswerte bis 160 kg gehören eben-
falls zu den technischen Vorzügen. n

www.simonswerk.de 

TECTUS Energy von SIMONSWERK ANZEIGE

Bandsystem für gefälzte Holzhaustüren

TÜV-Herkunftsnachweis für SPAX  ANZEIGE

Dem Standort Deutschland verbunden
Das Markenprodukt SPAX wird rund 
um den Globus in der bekannten 
grünen Verpackung verkauft, auf der 
im Adressfeld schon der Herkunfts-
ort genannt wird: Ennepetal ist Fir-
mensitz und Produktionsstandort. In 
einem aufwendigen Prüfverfahren 
hat der TÜV die Zertifizierung „Made 
in Germany“ für Schrauben der Mar-
ke SPAX abgeschlossen.

Viele Produkte, auf denen „Made in 
Germany“ steht, werden zum Groß-
teil gar nicht in Deutschland gefer-
tigt. Nur die letzten Produktions-

schritte erfolgen hierzulande. Bei 
SPAX International ist das anders. 
Das Unternehmen bleibt dem Stand-
ort Deutschland verbunden. Es ga-
rantiert seinen Kunden, dass mit 
der Marke SPAX ein hohes Maß an 
Sicherheit, Qualität und Kontinuität 
verbunden ist.

Zertifizierter Herkunftsnachweis
Der TÜV NORD hat im Interesse des 
Verbraucherschutzes und der Pro-
duktklarheit den „Zertifizierten Her-
kunftsnachweis“ entwickelt. Damit 
wird dem Kunden nun erstmals durch 

eine unabhängige Zertifizierungsstel-
le bestätigt, dass die Wertschöpfung 
eines Produktes im benannten Land 
erfolgt. Darüber hinaus wird mit dem 
Herkunftsnachweis nachgewiesen, 
dass das Unternehmen einen Beitrag 
zur Stärkung des nationalen Stand-
orts leistet, z. B. durch Ausbildungs- 
und Investitionsintensität.

Mit dem Prüfzeichen „Made in Ger-
many“ zeichnet der TÜV NORD Un-
ternehmen aus, die sich dem Stand-
ort Deutschland in besonderer Weise 
verpflichtet fühlen und dies durch ih-
re Produktionsbedingungen eindeu-
tig belegen. So muss sich das zerti-
fizierte Unternehmen aktiv zu seiner 
gesellschaftlichen Verantwortung 
bekennen und sich nachweislich um 
die Schaffung und den Erhalt von Ar-
beits- und Ausbildungsplätzen im 
Herstellungsland bemühen. n

www.spax.de
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Unsichtbare Energie-
versorgung: TECTUS 
Energy ermöglicht den 
Einsatz von elektroni-
schen Sicherheits- und 
Komfortkomponenten 
ohne sichtbare Kabel-
technik.

SPAx bekennt sich 
zum Produktionss-
tandort und schafft 
Arbeits- sowie Aus-
bildungsplätze.
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WENN, DANN RICHTIG! 
EINER DER GRÖSSTEN LIEFERANTEN  
VON VERBINDUNGSTECHNIK IN EUROPA

Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG | Zeppelinstraße 13 | 32051 Herford | info@dresselhaus.de | Tel. .+49 5221 932-0

www.dresselhaus.de

Montage Deutschland

Vorteile für Mitglieder

Werden Sie Mitglied in einer  
starken Gemeinschaft. Werden Sie 
Mitglied von Montage Deutsch-
land.

Montage Deutschland bietet  
Ihnen:
•  fachliche und kompetente Bera-

tung in den Bereichen Technik, 
Recht, Betriebswirtschaft und 
Marketing

•  vergünstigte Einkaufs- und Ver-
tragsbedingungen (bspw. bei 
Fahrzeugen und beim Tanken)

•  Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungsangebote – von kompakten 
Workshops bis hin zu intensiven 

   Seminaren
•  bundesweite Lobbyarbeit in 

Ihrem Interesse

Info: Montage Deutschland, 
Telefon: 030-30 88 230, 
www.montagedeutschland.de

Rahmenabkommen mit Renault

33 Prozent Preisnachlass 
für Mitglieder

Informationen erhalten Sie telefo-
nisch unter 030-30 88 230 oder per 
Mail: info@montagedeutschland.de

Ein Drittel günstiger: Beim Kauf eines 
Renault Master können Mitgliedsbetrie-
be bis zu 33 Prozent sparen.
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Mitgliedsbetrieben gewährt Renault 
im Bereich der Nutzfahrzeuge Preis-
nachlässe von bis zu 30 Prozent. Eine 
genaue Übersicht zeigt die Tabelle.

Modell� Preisnachlass

Kangoo 2 Lkw 30 %
Trafic Pkw 30 %
Trafic Lkw 30 %
Master 4 Pkw 32 %
Master 4 Lkw 33 %

Für Pkw räumt Renault Mitgliedsbe-
trieben ebenfalls Nachlässe von bis 
zu 25 Prozent ein. Sie haben Fragen 
zu den Rahmenabkommen oder zur 
Mitgliedschaft bei Montage Deutsch-
land? n

Vergünstigungen für Pkw und Nutzfahrzeuge: Attraktive Sonderkonditi-
onen beim Kauf von Renault-Neufahrzeugen sichert ein Rahmenabkom-
men von Montage Deutschland mit dem französischen Autohersteller.
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Rund 95.000 Autofahrern haben die 
Gerichte im Jahr 2016 die Fahrer-
laubnis entzogen, über 450.000 Mal 
erteilten sie Fahrverbote auf Zeit. 
Die Ursachen reichen von einem  
„Gläschen“ zu viel bis zur Alkohol- 
abhängigkeit, von der einmaligen 
Geschwindigkeitsübertretung bis zu 
notorischem Rasen. Das ist auch ein 
Thema für Unternehmen, denn wenn 
ein Mitarbeiter ohne Führerschein 
ein Firmenfahrzeug lenkt, kann der 
Arbeitgeber mitverantwortlich sein. 
Was ist also zu tun? 

Wenn der Arbeitgeber als Halter ei-
nes Kraftfahrzeugs jemanden ohne 
gültige Fahrerlaubnis fahren lässt, 
drohen ihm nach dem Straßenver-
kehrsgesetz (§ 21) eine Geldstra-
fe oder sogar Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr. Überdies drohen versi-
cherungsrechtliche Konsequenzen, 
denn die sogenannte Führerschein-
klausel in den allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen erlaubt es 
dem Versicherer, die Leistung bei ei-
nem Unfall zu verweigern. Die Kfz-
Haftpflichtversicherung würde zwar 
den Schaden dem Geschädigten er-
setzen – der Versicherungsnehmer, 
konkret der Arbeitgeber, muss aber 
damit rechnen, dann für die Oblie-
genheitsverletzung in Regress ge-
nommen zu werden. Hält der Be-
trieb Firmenfahrzeuge, muss die 
Geschäftsleitung daher durch Kont-
rollen sicherstellen, dass die Fahrer 
(noch) die erforderliche Fahrerlaub-
nis besitzen. Nach der geltenden 
Rechtsprechung darf der Arbeitge-
ber sich nicht darauf verlassen, der 
Fahrer werde einen etwaigen Entzug 
der Fahrerlaubnis oder ein Fahrver-
bot von sich aus mitteilen. Selbst 
dann nicht, wenn sie sich etwa im 
Arbeitsvertrag dazu schriftlich ver-
pflichtet haben.

Wann und wie oft prüfen?
Üblicherweise wird eine einmalige 
Prüfung der Fahrerlaubnis im Origi-
nal pro Jahr als ausreichend ange-
sehen. Die Kontrollmaßnahme soll-
te schriftlich dokumentiert werden. 

Mitverantwortung beim Arbeitgeber

Kontrollieren Sie die Fahrerlaubnis  
Ihrer Mitarbeiter

Der Arbeitgeber kann die Aufgabe 
auch auf einen Mitarbeiter übertra-
gen. Hierbei muss beachtet werden, 
dass nur eine sorgfältig ausgewähl-
te und zuverlässige Person mit der 
Führerscheinkontrolle betraut wird. 
Eine solche Aufgabenübertragung 
erfolgt am besten schriftlich. Kon-
trolliert werden sollte zu folgenden 
Zeitpunkten:
•  Bevor ein neuer Mitarbeiter zum 

ersten Mal ein Firmenfahrzeug 
fährt,

•  danach regelmäßig mindestens al-
le zwölf Monate, sowie

•  bei konkreten Verdachtsmomen-
ten.

Konkrete Verdachtsmomente sind 
z.B. gegeben, wenn dem Betrieb – 
als Halter des Fahrzeugs – ein An-
hörungsbogen wegen eines erheb-
lichen Verkehrsverstoßes ins Haus 
flattert. Fehlen bei Anhörungsbogen 
ein Hinweis auf den Fahrer oder ein 
Foto, sollte man selbst anhand des 
Fahrtenbuchs oder Tourenplans er-
mitteln, wer das Fahrzeug zur Tatzeit 
gefahren hat. Gibt es bei Mitarbei-
tern Auffälligkeiten, wie eine erhöh-
te Anzahl von Ordnungswidrigkeiten 
durch z.B. Geschwindigkeits- oder 
Parkdelikte, empfiehlt sich übrigens 
die Prüfung in kürzeren Abständen.

Nachvollziehbar dokumentieren
Die durchgeführten Kontrollen soll-
ten schriftlich festgehalten werden, 
damit der Geschäftsführer vor Ge-
richt gegebenenfalls beweisen kann, 

dass sie ihre Überwachungspflichten 
erfüllt hat. Damit man keinen Ter-
min zur Kontrolle der Fahrerlaub-
nis versäumt, ist eine systematische 
Wiedervorlage empfehlenswert. Da-
bei sollte auch auf Einschränkungen 
auf der Rückseite des Führerscheins 
geachtet werden. Eine Kopie des 
gültigen Führerscheins sollte der 
Personalakte hinzugefügt werden. 
Dagegen gibt es übrigens entgegen 
gelegentlichen Aussagen keine da-
tenschutzrechtlichen Einwände. Un-
abhängig von der regelmäßigen Füh-
rerscheinkontrolle ist es ratsam, in 
Arbeitsverträgen festzuhalten, dass 
die Fahrer bei Fahrerlaubnisentzie-
hung oder Fahrverbot zur Meldung 
verpflichtet sind.
Übrigens: Setzen Mitarbeiter ihr 
Privatfahrzeug dienstlich oder ge-
schäftlich ein, gelten die Bestim-
mungen der einschlägigen Un-
fallverhütungsvorschrift (DGUV 
Vorschrift 70) nicht. Der Arbeitgeber 
ist dann nicht verpflichtet, sich von 
der Eignung des Arbeitnehmers zum 
selbständigen Führen von Fahrzeu-
gen zu überzeugen. n

Überlässt ein Unternehmer einem Mit-
arbeiter ohne gültige Fahrerlaubnis ein 

Firmenfahrzeug, drohen neben einer 
Geld- oder Freiheitsstrafe auch versi-

cherungsrechtliche Konsequenzen. 
Um sicher zu gehen, sollten die Führer-

scheine der Mitarbeiter regelmäßig kon-
trolliert werden.

B
ild

: z
of

f-
ph

ot
o 

 / 
iS

to
ck

B
ild

: K
aa

rs
te

n 
/ F

ot
ol

ia


